
 

 

 

Landessozialgericht 

Niedersachsen-Bremen 

 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

L 4 KR 457/16 

S 1 KR 134/15 Sozialgericht Stade 

 

In dem Rechtsstreit 

1. A. 

2. B. 

– Kläger und Berufungskläger – 

Prozessbevollmächtigte: 

zu 1-2: Rechtsanwälte C. 

gegen 

D. 

– Beklagte und Berufungsbeklagte – 

hat der 4. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen ohne mündliche Verhand-

lung am 29. Oktober 2019 in Celle durch den Vorsitzenden Richter am Landessozialgericht E., 

die Richterin am Landessozialgericht Dr. F., den Richter am Landessozialgericht Dr. G. sowie 

die ehrenamtlichen Richter H. und Dr. I. für Recht erkannt: 

Die Berufungen gegen das Urteil des Sozialgerichts Stade vom 2. Au-

gust 2016 werden zurückgewiesen. 

Kosten sind auch in den Berufungsverfahren nicht zu erstatten. 

Die Revision wird jeweils nicht zugelassen. 
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Tatbestand 

 

Streitig ist zwischen den Beteiligten, ob die Kläger einen Anspruch auf Übernahme der Kosten 

für eine Haarentfernung durch Laser (IPL) gegen die Beklagte haben. 

Die 1997 geborene Klägerin zu 1. sowie der 1998 geborene Kläger zu 2. leiden unter einer 

ausgeprägten Hypertrichose bei vermehrter Aktivierung der Nebennieren mit DHEHS-Erhöhung 

(vgl. Berichte des Hautarztes Dr. J. vom 1. Dezember 2014). Den Ausführungen des behan-

delnden Arztes lässt sich für die Klägerin zu 1. entnehmen, dass sie unter einem stark ausge-

prägten Haarwuchs an den Beinen leidet. Für den Kläger zu 2. wird angeführt, dass der stark 

ausgeprägte Haarwuchs an den Beinen für ihn als besondere Belastung empfunden werde. Der 

behandelnde Arzt stellte für beide Kläger unter dem 10. Dezember 2014 einen Antrag auf Kos-

tenübernahme.  

Jeweils mit Bescheid vom 23. Dezember 2014 lehnte die Beklagte für beide Kläger eine Kos-

tenübernahme für eine IPL-Therapie ab. In der inhaltsgleichen Begründung heißt es: Die Kos-

tenübernahme für eine Therapie zur Haarentfernung von Körperteilen, die mit normaler Klei-

dung bedeckt werden könnten, sei grundsätzlich nicht möglich.  

Dagegen richteten sich die Eltern der damals noch minderjährigen Kläger mit Widerspruch vom 

13. Februar 2015. Die Kinder würden sehr unter der Hypertrichose leiden. Natürlich sei es im 

Alltagsgeschehen möglich, die Extremitäten zu bedecken. Aber im Sommer bei hohen Tempe-

raturen sei es nicht zumutbar, immer nur in langärmligen Hemden und langen Hosen herumzu-

laufen. Besonders schwierig gestalte sich die Situation in der Schule beim Schulsport, beim 

Schwimmen etc. Dort sei es schlichtweg nicht möglich, die Arme und Beine komplett bedeckt 

zu halten. Für die Klägerin zu 1. wird zudem vorgetragen, dass diese sich wegen dieser Situa-

tion bereits in psychotherapeutischer Behandlung befinde. Auch die Psychotherapeutin emp-

fehle dringend eine Haarentfernung, um eine Chronifizierung der psychischen Situation zu ver-

hindern. Dem Widerspruch der Klägerin zu 1. war beigefügt eine fachärztliche Stellungnahme 

der Fachärztin für Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Dr. K. vom 28. Januar 

2015. Aus dieser Stellungnahme geht hervor, dass die Klägerin zu 1. aus kinder-und jugend-

psychiatrischer Sicht unter einer Anpassungsstörung mit depressiver Reaktion (ICD-10 F43.21) 

leide. Um einer Chronifizierung der emotionalen Störung entgegenzuwirken und der Patientin 

eine normale jugendliche Entwicklung zu ermöglichen, werde die dermatologisch empfohlene 

dauerhafte Haarentfernung per Laserepilation für eine sinnvolle und erforderliche Maßnahme 

angesehen. 
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Die Beklagte beauftragte daraufhin für beide Kläger eine Stellungnahme durch den Medizini-

schen Dienst der Krankenversicherung (MDK). In den sozialmedizinischen Stellungnahmen des 

Sachverständigen Dr. L. vom 27. Februar 2015 heißt es inhaltsgleich, dass die IPL-Methode 

kein zugelassenes Behandlungsverfahren sei. Die betroffenen Körperpartien seien in der Regel 

gut durch Kleidung zu bedecken. Nur eine Enthaarung des Gesichts und im Einzelfall der Hände 

sei zulasten der Krankenkasse möglich und über die Nr. des Einheitlichen Bewertungsmaßsta-

bes (EBM) 10340 (Kleinchirurgischer Eingriff und/oder primäre Wundversorgung oder Epilation 

durch Elektrokoagulation) abrechenbar. Es liege keine lebensbedrohliche Erkrankung vor. Es 

stünden andere Methoden zur temporären Enthaarung zur Verfügung, die in die Eigenverant-

wortung des Betroffenen fallen würden. Eine temporäre Haarentfernung sei durch Rasur, Zup-

fen, Bleichen, Wachsepilation oder die Anwendung einer Haarentfernungscreme möglich. Für 

den Kläger zu 2. wird ergänzend ausgeführt, dass eine Bewertung, ob eine ausgeprägte be-

sondere belastende Hypertrichose gegeben sei, nicht ohne eine Fotodokumentation/Original-

fotos möglich sei. In einer weiteren für den Kläger zu 2. erstellten sozialmedizinischen Stellung-

nahme der Sachverständigen Dr. M. vom 16. März 2015 heißt es des Weiteren unter Hinweis 

auf die sozialmedizinische Stellungnahme vom 27. Februar 2015, dass es bei der Einschätzung 

bleibe, dass eine vermehrte Behaarung an den Beinen durch entsprechende Kleidung abge-

deckt werden könnte, dies sei insbesondere bei Männern der Fall. Somit würde bezüglich einer 

dauerhaften Haarentfernung an den Beinen auch eine zugeleitete Fotodokumentation zu keiner 

anderen Beurteilung führen. Es sei zudem darauf hinzuweisen, dass es sich bei der ausgepräg-

ten Hypertrichose bei einer Nebennierenrindenfunktionsstörung nicht um eine lebensbedrohli-

che oder regelmäßig tödlich verlaufende Erkrankung handele. Im weiteren Verfahren wurde 

eine Stellungnahme der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Klinikum N. vom 20. März 2015 

für beide Kläger eingereicht. In dieser Erklärung heißt es, dass eine Ablehnung der vorgeschla-

genen Behandlung für die Kläger bedeuten würde, dass ihnen eine normale Inklusion in den 

Alltag verwehrt würde.  

Mit im wesentlichen inhaltsgleichen Widerspruchsbescheiden vom 13. Mai 2015 hat die Be-

klagte die Widersprüche der Kläger zurückgewiesen. Da es sich bei der IPL-Therapie um keine 

zur kassenärztlichen Behandlung zugelassene Methode handeln würde, seien für eine Kosten-

erstattung die Voraussetzungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)-Beschlusses vom 6. 

Dezember 2005 zu prüfen. Bei der vorliegenden Erkrankung handele es sich nicht um eine 

lebensbedrohliche oder regelmäßig tödlich verlaufende Erkrankung, somit seien die Vorausset-

zungen des BVerfG-Beschlusses nicht erfüllt. Eine Kostenübernahme zulasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung könne daher nicht erfolgen. 

Die Kläger haben am 5. Juni 2015 Klage vor dem Sozialgericht (SG) Stade erhoben. Die Kläger 

würden unter einer ausgeprägten Hypertrichose leiden, die sich zwischenzeitlich erheblich auf 
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die Psyche niedergeschlagen habe. Bislang durchgeführte Hormontherapien hätten fehlge-

schlagen. Der Hautarzt der Kläger habe die Durchführung einer IPL-Therapie empfohlen, die 

als einzige Behandlungsmaßnahme vorliegend in Betracht käme. Es gebe keinerlei Behand-

lungsalternativen.  

Das SG hat mit Urteil vom 2. August 2016 die Klagen abgewiesen. Die zulässigen Klagen seien 

nicht begründet. Die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sei auch 

deshalb nicht gegeben, weil keine Krankheit im Sinne des SGB V gegeben sei. Krankheitswert 

im Rechtssinne käme nicht jeder körperlichen Unregelmäßigkeit zu. Erforderlich sei vielmehr, 

dass der Versicherte in seinen Körperfunktionen beeinträchtigt werde und dass er an einer Ab-

weichung vom Regelfall leide, die entstellend wirke. Weder liege eine Beeinträchtigung der Kör-

perfunktion vor noch wirke die Beeinträchtigung durch die Hypertrichose entstellend. Die Auf-

fälligkeit erreiche zur Überzeugung der Kammer nach der unter Teilnahme der Kläger durchge-

führten mündlichen Verhandlung vorliegend nicht ein Ausmaß, das naheliegende Reaktionen 

der Mitmenschen wie Neugier oder Betroffenheit und somit zugleich erwarten ließe, dass die 

Betroffenen ständig viele Blicke auf sich ziehen, zum Objekt besonderer Beachtung anderer 

würden und sich deshalb aus dem Leben der Gemeinschaft zurückziehen und zu vereinsamen 

drohten, sodass die Teilhabe am Leben der Gesellschaft gefährdet sei. Die nach der Recht-

sprechung des BSG erforderliche Ausprägung der Auffälligkeit, dass sie sich schon bei flüchti-

ger Begegnung in alltäglichen Situationen quasi im Vorbeigehen bemerkbar mache und regel-

mäßig zur Fixierung des Interesses anderer auf den Betroffenen führe, sei hier nicht erreicht. 

Die von dem Haarwuchs betroffenen Körperregionen könnten regelmäßig bedeckt werden. Der 

Umstand, dass eine Bedeckung in bestimmten Lebenssituationen nicht möglich sei, ändere an 

dieser Bewertung nichts. Hinzu trete, dass sich das Gericht nicht der Auffassung der Kläger 

anschließen könne, die IPL-Laserbehandlung sei die einzige zur Verfügung stehende Behand-

lungsmethode. Offenbar vertreten die Kläger die Auffassung, die IPL-Laserbehandlung sei die 

einzige Behandlungsmethode, weil die Hormonbehandlung mehr oder weniger erfolglos sei. 

Dies verkenne, dass durch eine Haarentfernung die bei den Klägern vorhandene Hormonstö-

rung nicht behoben werde, sondern fortbestehe, es handele sich nicht um eine Behandlungs-

methode hinsichtlich des Hormonhaushaltes, sondern nur hinsichtlich dessen Auswirkungen. 

Überdies sei schon im Ansatz nicht dargelegt, warum die Haarentfernung nicht auch auf ande-

ren, konventionellen Wegen, durch Rasur, Enthaarungscreme oder ähnlichen Mitteln erfolgen 

könnte. Die im Rahmen der mündlichen Verhandlung glaubhaft vorgetragene psychische Be-

lastung der Kläger rechtfertige ebenfalls keine Behandlung mit einem IPL-Laser auf Kosten der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Dies entspräche der ständigen Rechtsprechung des BSG, 

wonach eine Behandlung am gesamten Körper, die psychische Leiden beeinflussen solle, nicht 

als Behandlung im Sinne von § 27 Abs. 1 SGB V zu werten, sondern vielmehr der Eigenverant-

wortung der Versicherten zugewiesen sei. 
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Gegen das am 12. August 2016 zugestellte Urteil haben die Kläger am 24. August 2016 Beru-

fung bei dem Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen eingelegt. Das erstinstanzli-

che Urteil sei fehlerhaft und daher aufzuheben. Die Beklagte sei verpflichtet, die beantragte 

Behandlung zu übernehmen. Soweit das erstinstanzliche Gericht der Hypertrichose keinen ei-

genständigen Krankheitswert beimesse, sei dem bereits nicht zuzustimmen. Nach der Recht-

sprechung sei eine Krankheit im Rechtssinne eine körperliche Unregelmäßigkeit, die den Ver-

sicherten in seinen Körperfunktionen beeinträchtige. Ob dies vorliegend bei den Klägern der 

Fall sei, sei seitens des SG nicht weiter aufgeklärt worden. Die Funktion der Körperbehaarung 

liege u.a. darin, dass normalerweise an schweißdrüsenreichen Körperstellen die Behaarung die 

Temperaturregelung unterstütze. Eine körperliche Störung dürfte bei der Klägerin insoweit vor-

handen sein. Ferner sei nach klägerischer Auffassung eine körperliche Auffälligkeit mit entstel-

lender Wirkung im Sinne der Rechtsprechung des BSG vorhanden. Nach der Rechtsprechung 

des BSG käme es auf die Auffälligkeit in alltäglichen Situationen an. Welche Situationen alltäg-

lich seien, werde weder in der höchstinstanzlichen Rechtsprechung noch von dem SG weiter 

ausgeführt. So sei es nach klägerischer Auffassung alltäglich im Sinne von normal, dass der 

Bekleidungsstil im Laufe der Jahreszeiten wechsele. So dürfte es in Deutschland unnormal 

sein, dass im Hochsommer bei Temperaturen oberhalb von 30 Grad Celsius Jacken, Mäntel 

oder auch lange Hosen getragen würden, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwach-

senen. Somit sei es völlig unverständlich, dass das SG davon ausgehe, die bei den Klägern 

vorhandene Hypertrichose sei nicht auffällig, da die befallenen Regionen regelmäßig mit Klei-

dung bedeckt werden müssten. Dies sei unter Berücksichtigung der Normalität nicht korrekt. 

Beide Kläger würden gerne kurze Beinkleider tragen, die Klägerin zu 1. auch Miniröcke, wenn 

die Temperaturen dies zuließen. Unter Berücksichtigung des medizinischen Aspektes der Tem-

peraturregelung sei dieses bei den Klägern häufig der Fall. Somit sei nach klägerischer Auffas-

sung die Beurteilung, wann etwas auffällig sei, nicht punktuell, sondern dynamisch zu sehen, 

aber dennoch verallgemeinernd. Wie zuvor skizziert, sei es allgemein üblich, im Sommer kurze 

Kleider zu tragen, jedoch würden sodann bei den Klägern die befallenen Regionen nicht be-

deckt. Aufgrund der Ausprägung der Körperbehaarung würde ein Auffallen im flüchtigen Vor-

beigehen tatsächlich bejaht werden. Anderweitige Möglichkeiten der Haarentfernung, insbeson-

dere Rasur, Enthaarungscreme oder ähnliches sei vorliegend nicht möglich. Aufgrund der Be-

schaffenheit der Behaarung sei eine einfache Rasur nicht möglich, sondern würde Körperschä-

digung, Juckreiz und ähnliches hervorrufen. Effektive natürliche Enthaarungsprodukte seien 

nicht bekannt; Enthaarungscremes enthielten Chemikalien, die gesundheitsschädigend seien, 

für den Fall, dass wie hier eine dauerhafte Anwendung notwendig werde. Dem Vortrag war 

beigefügt eine Stellungnahme des Leiters der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Klinikum 

N. Dr. O. vom 19. August 2016. In dieser Stellungnahme heißt es, dass die Patienten bei einer 

deutlich vermehrten Aktivierung der Nebennierenrinde ein äußerst dichtes und mit langen Haa-

ren versehenes Körperhaarkleid hätten. Dieses sei nicht mehr im Rahmen der normalen 
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menschlichen Varianz zu sehen. Es sei medikamentös nicht zu beeinflussen. Außer einer kom-

pletten Haarentfernung würden keine Behandlungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Die Tat-

sache, dass diese die Ober- und Unterschenkel betreffen würde, führe zu einer massiven Ein-

schränkung der Lebensäußerung beider Patienten. Beide würden gerne kurze Beinkleider tra-

gen, die Klägerin zu 1. auch Miniröcke, wenn die Temperatur dies zuließe. Eine Darstellung der 

in diesem Ausmaß behaarten Beine führe unzweifelhaft zur Herabwürdigung und Mobbing 

durch andere. Auch ein Schwimmbadbesuch, dem beide gerne nachgehen würden, sei dadurch 

nur unter Inkaufnahme von abwertenden Äußerungen möglich. Somit seien die Beiden in all-

täglichen Verrichtungen, insbesondere im Sommer, aber auch beim Sport etc., massiv in ihren 

Lebensmöglichkeiten eingeschränkt und einer unnötigen psychischen Belastung ausgesetzt. 

Es sei daher aus medizinischer Sicht völlig unnachvollziehbar, weshalb ein Gericht zu dem 

Schluss gekommen sei, dieses sei zumutbar. 

Die Kläger stellen inhaltsgleiche Anträge und beantragen nach ihrem schriftsätzlichen Vorbrin-

gen, 

das Urteil des Sozialgerichts Stade vom 2. August 2016 aufzuheben und die Beklagte unter 

Aufhebung der Bescheide vom 23. Dezember 2014 jeweils in Gestalt des Widerspruchs-

bescheides vom 13. Mai 2016 zu verpflichten, die Kosten für die IPL-Behandlung zu über-

nehmen. 

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich, 

 die Berufungen zurückzuweisen. 

Die Beklagte erachtet ihre Entscheidung weiterhin für zutreffend. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes und des Vorbringens der Beteiligten 

wird auf den gesamten Inhalt der Gerichtsakten und der beigezogenen Verwaltungsakten Be-

zug genommen. Diese sind Gegenstand der Beratung und Entscheidungsfindung des Senates 

gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die zulässigen Berufungen der Klägerin zu 1. und des Klägers zu 2. sind nicht begründet. Zu-

treffend hat das SG mit Urteil vom 2. August 2016 einen Anspruch der Kläger auf Übernahme 
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der Kosten für eine IPL-Therapie abgelehnt. Die angefochtenen Bescheide der Beklagten je-

weils in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13. Mai 2016 sind rechtmäßig und verletzen 

die Kläger nicht in ihren Rechten. Sowohl der Klägerin zu 1. als auch dem Kläger zu 2. steht 

kein Anspruch gegen die Beklagte auf Übernahme der Kosten für die begehrte IPL-Epilation zu. 

Der erkennende Senat lässt zugunsten der Kläger dahinstehen, ob es sich bei den (glaubhaft) 

geschilderten Beeinträchtigungen um eine Krankheit im Rechtssinne des § 27 SGB V handelt, 

namentlich im Sinne einer entstellenden Wirkung. 

Gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V haben Versicherte – bei Vorliegen einer (hier unterstellten) 

Erkrankung - Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu 

erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lin-

dern. Die Krankenbehandlung umfasst ärztliche Behandlungen (§ 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB 

V). Der Behandlungs- und Versorgungsanspruch eines Versicherten unterliegt allerdings den 

sich aus § 2 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 SGB V ergebenden Einschränkungen. Der umfasst folglich 

nur solche Leistungen, die zweckmäßig und wirtschaftlich sind und deren Qualität und Wirk-

samkeit dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Letz-

teres ist bei der von den Klägern begehrten Therapie nicht der Fall. Krankenkassen sind nicht 

bereits dann leistungspflichtig, wenn die streitige Therapie im konkreten Fall nach Einschätzung 

des Versicherten oder seiner behandelnden Ärzte befürwortet wird. Die betreffende Therapie 

ist bei neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gemäß § 135 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

vielmehr nur dann von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung umfasst, 

wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 

SGB V bereits eine positive Empfehlung über den diagnostischen und therapeutischen Nutzen 

der Methode abgegeben hat. Durch Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 i.V.m. § 135 Abs. 

1 SGB V wird nicht nur geregelt, unter welchen Voraussetzungen die zur vertragsärztlichen 

Versorgung zugelassenen Leistungserbringer neue Untersuchungs- und Behandlungsmetho-

den zulasten der Krankenkassen erbringen und abrechnen dürfen. Vielmehr legen diese Richt-

linien auch den Umfang der den Versicherten von den Krankenkassen geschuldeten ambulan-

ten Leistungen verbindlich fest. Bei den von den Klägern begehrten IPL-Epilationen handelt es 

sich um eine neue Behandlungsmethode, für die es an der erforderlichen positiven Empfehlung 

des GBA fehlt. Ärztliche Behandlungsmethoden im Sinne der gesetzlichen Krankenversiche-

rung sind medizinische Vorgehensweisen, denen ein eigenes therapeutisch-wissenschaftliches 

Konzept zugrunde liegt, das sie von anderen Therapieverfahren unterscheidet und das ihre 

systematische Anwendung in der Behandlung bestimmter Krankheiten rechtfertigen soll. Bei 

der ärztlich vorgenommenen IPL-Epilation handelt es sich um eine ärztliche Behandlungsme-

thode. Neu ist eine Behandlungsmethode, wenn sie bisher noch nicht als abrechnungsfähige 

ärztliche Leistung im EBM-Ä abgebildet ist. Die IPL-Epilation ist im EBM nicht enthalten. Das 
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Gesetz ordnet in § 135 Abs. 1 SGB V an, dass Methoden ohne positive Empfehlung in Richtli-

nien über die Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nicht zulasten der 

Krankenversicherung angewendet werden dürfen (BSG, Urteil vom 4. April 2006, B 1 KR 12/05 

R). An diese Entscheidung des GBA über den Ausschluss bestimmter Methoden sind Verwal-

tung und Gerichte im Grundsatz ebenso gebunden, wie wenn die Entscheidung vom Gesetz-

geber selbst getroffen worden wäre. Nach ständiger Rechtsprechung des BSG bestehen keine 

Anhaltspunkte dafür, dass die hier in Rede stehende Regelung des GBA nicht von der Ermäch-

tigungsgrundlage gedeckt oder die Regelung nicht in dem dafür vorgesehenen Verfahren zu-

stande gekommen ist. 

Ein Anspruch der Kläger ergibt sich auch nicht über den Grundsatz des sog. Systemversagens. 

Ungeachtet des in § 135 Abs. 1 SGB V geregelten Verbots mit Erlaubnisvorbehalt kann nach 

der Rechtsprechung des BSG eine Leistungspflicht der Krankenkassen ausnahmsweise dann 

bestehen, wenn die fehlende Anerkennung einer neuen Behandlungsmethode darauf zurück-

zuführen ist, dass das Verfahren vor dem GBA trotz Erfüllung der für eine Überprüfung notwen-

digen formalen und inhaltlichen Voraussetzungen nicht oder nicht zeitgerecht durchgeführt 

wurde (Systemversagen). Diese Durchbrechung beruht darauf, dass in solchen Fällen die in § 

135 Abs. 1 SGB V vorausgesetzte Aktualisierung der Richtlinien rechtwidrig unterblieben ist 

und deshalb die Möglichkeit bestehen muss, das Anwendungsverbot erforderlichenfalls auf an-

dere Weise zu überwinden. Ein derartiger Systemmangel liegt vor, wenn das Verfahren vor dem 

GBA von den antragsberechtigten Stellen bzw. dem GBA selbst überhaupt nicht, nicht zeitge-

recht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde (vgl. BSG, Urteil vom 4. April 2006, B 1 

KR 127/05 R). In diesen Fällen ist denkbar, dass dem Versicherten eine den Anforderungen 

des § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V gerecht werdende Krankenbehandlung rechtswidrig vorenthalten 

wird. Voraussetzung für eine derartige Annahme ist insoweit, dass Qualität und Wirksamkeit 

der streitbefangenen Leistungen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkennt-

nisse entsprechen, die sich in zuverlässigen, wissenschaftlich nachprüfbaren Aussagen nieder-

geschlagen haben müssen. Es fehlt vorliegend bereits am formalen Erfordernis einer Antrag-

stellung durch eine antragsberechtigte Stelle. Es finden sich keinerlei Anhaltspunkte dafür, die 

es rechtfertigen, ein Systemversagen anzunehmen (vgl. dazu auch LSG Niedersachsen, 1. Se-

nat, Urteil vom 17. Oktober 2012, L 1 KR 443/11, zitiert nach juris; erkennender Senat, L 4 KR 

640/16 B, abl. Beschluss vom 20. Januar 2017). 

Hinzu kommt, dass es zugelassene wirksame Behandlungsmethoden für die betreffende Krank-

heit gibt. Im vorliegenden Fall steht mit der Nadelepilation eine wirksame Behandlungsmethode 

zur Verfügung und es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass diese Behandlungsmethode bei 

den Klägern unwirksam sein sollte. Dass es sich um ein langwieriges Verfahren handelt, das 

mit hohem Zeitaufwand und möglicherweise auch mit zeitweiligen Schmerzen der behandelten 



 

  Seite 9/12 

Stellen verbunden sein könnte, schließt eine Behandlung grundsätzlich nicht aus. Den auftre-

tenden Schmerzen könnte erforderlichenfalls auch durch eine lokale Betäubung vorgebeugt 

werden (vgl. LSG Niedersachsen-Bremen, 1. Senat, Urteil vom 17.10.2012, a.a.O.; erkennen-

der Senat a.a.O.).  

Schließlich besteht kein Anspruch der Kläger auf die begehrte Behandlung aufgrund einer not-

standsähnlichen Krankheitssituation. Die vom BVerfG (Beschluss vom 6. Dezember 2005, 1 

BvR 347/98, zitiert nach juris) aufgestellten und inzwischen in § 2 Abs. 1a SGB V kodifizierten 

Voraussetzungen hierfür liegen offensichtlich nicht vor. Nach dieser Vorschrift können Versi-

cherte mit einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung oder mit einer zu-

mindest wertungsmäßig vergleichbaren Erkrankung, für die eine allgemein anerkannte, dem 

medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht, auch eine von Abs. 

1 Satz 3 abweichende Leistung beanspruchen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht 

auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht. 

Nur ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein Anspruch auf Epilation auch nicht aus § 13 

Abs. 3a SGB V folgt, da betreffend beide Kläger die gesetzliche 3-Wochen-Frist gewahrt ist 

(Antragseingang 10. Dezember 2014; ablehnender Bescheid vom 23. Dezember 2014). 

Insgesamt konnten die Berufungen daher keinen Erfolg haben. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG). 

Gründe, jeweils die Revision zuzulassen, bestehen nicht (§ 160 Abs. 2 SGG)
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

I. Rechtsmittelbelehrung 

Diese Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträg-
lich vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der 
Revision durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden.  

 
Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevoll-
mächtigten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in 
elektronischer Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Sie muss bis zum Ablauf der Mo-
natsfrist beim Bundessozialgericht eingegangen sein und die angefochtene Entscheidung be-
zeichnen.  

 
Die Beschwerde in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialgericht, Graf-Ber-
nadotte-Platz 5, 34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel (nur Brief und 
Postkarte).  

 
Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, 
das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  

 

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder  

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 

gem. § 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.  

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen 
Fassung. Informationen hierzu können über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) abgerufen werden.  

 
Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum 

Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 

Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 

5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-

cher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse 

mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 
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6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessen-

vertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen 

Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die 

unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkrei-

ses die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in 

den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 

ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ih-

rer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Aus-

richtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die 

Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richter-
amt handeln.  

 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegever-
sicherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richter-
amt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach 
Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.  

 
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von ei-
nem zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begrün-
den. 

 
In der Begründung muss dargelegt werden, dass 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialge-

richts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Ent-

scheidung beruhen kann. 

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 des Sozialge-
richtsgesetzes (SGG) nicht und eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit 
das Landessozialgericht einem Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.  

E. Dr. F. Dr. G. 

II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter 
Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. 
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Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialge-
richt schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäfts-
stelle zu Protokoll zu erklären.  

 
Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entspre-
chende Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene 
Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann 
auch über das Internetportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen 
und ausgedruckt werden.  

 
Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten einge-
legt ist, müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist für die 
Einlegung der Beschwerde beim Bundessozialgericht eingegangen sein. Ist dem Beteiligten 
Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen Rechtsanwalt zu 
wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsanwalt vom Bun-
dessozialgericht ausgewählt. 

III. Ergänzende Hinweise 

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere 
Abschriften. Dies gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs.  


